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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.  Wie haben sich die Fälle von zu Unrecht mit krimineller Intention beantragten 
und ausgezahlten Corona-Soforthilfen von Anfang der Möglichkeit der Antrag-
stellung bis zum Zeitpunkt der jetzigen Nachfrage entwickelt?

2.  In wie vielen Fällen kam es zu Ermittlungen bzw. Verurteilungen bei zu Un-
recht erhaltenen Auszahlungen von Coronahilfen mit welchen Konsequenzen 
wie Rückzahlungen (bereits erhalten, noch offen), Strafverfahren, unterteilt 
nach Art der Strafen unter Nennung der jeweils gezahlten Gelder?

3.  Wie viele Opfer gab es im Zusammenhang mit gefälschten Internetseiten und 
-formularen für Corona-Hilfszahlungen, die mögliche Antragsteller getäuscht 
haben bzw. weiter täuschen sollen?

4.  Erfolgte nunmehr vor Auszahlung der Gelder ein Abgleich mit den Steuer-
unterlagen bzw. welche weiteren Kontrollen werden vor den Auszahlungen an-
gewendet?

5.  Auf welche Branchen schlüsseln sich inzwischen ‒ bis zur Beantwortung der 
Kleinen Anfrage ‒ die Antragsteller für Corona-Soforthilfen auf, unterteilt nach 
Sparten wie beispielsweise Friseure, Landwirte und Handwerker?

 
6.  Auf welche Branchen entfallen die missbräuchlich beantragten Fälle von Coro-

nahilfen seit dem Beginn der Möglichkeit der Antragstellung (sofern möglich, 
mit prozentualer Angabe in Relation zum Gesamtbetrug)?

7.  Wie hat sich die Anzahl der Soforthilfe-Anträge seit Beginn der Möglichkeit 
der Antragstellung bis zum Datum der Nachfrage entwickelt bzw. in welcher 
Höhe erfolgten Auszahlungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Krite-
rien wie einmalige Auszahlung ohne Rückzahlung bzw. mit Rückzahlung?

Kleine Anfrage
der Abg. Dr. Rainer Podeswa und Carola Wolle AfD

und

Antwort
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
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 8.  Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob eine Rückzahlung der Gelder 
erfolgen muss und in welchen Zeiträumen?

 9.  In welcher Höhe werden die Corona-Soforthilfe-Gelder den Steuerzahler vo-
raussichtlich belasten, insbesondere zu erwartende Zahlungsausfälle, da mit 
der Dauer des Lockdowns (der für viele Bereiche zum Zeitpunkt der Kleinen 
Anfrage noch immer gilt) und dem Ende der Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht, sich Geschäftsschließungen nicht vermeiden lassen und infolge-
dessen Rückzahlungen unterbleiben?

10.  In welcher Höhe gingen Unterstützungen aufgrund der Lockdowns an gesell-
schaftlich als eher „unmoralisch“ empfundene Branchen, wie Glückspiel und 
Prostitution (bitte detailliert aufschlüsseln unter Nennung der Anzahl der An-
träge und der Höhe der ausgezahlten Gelder über welchen Zeitraum)?

31.5.2021

Dr. Podeswa, Wolle AfD

B e g r ü n d u n g

Seit 25. März 2020 können Soloselbstständige und Betriebe mit bis zu 50 Be-
schäftigten in Baden-Württemberg einen Antrag auf Wirtschaftshilfe stellen, 
wenn sie aufgrund der Coronapandemie in Existenznöte geraten. Die Mehrheit 
der Soloselbstständigen und Betriebe sind in wirtschaftliche Not geraten und be-
antragen die Hilfen zurecht. Meldungen in der Presse berichten jedoch, dass das 
Landeskriminalamt Baden-Württemberg einen Gesamtschaden in Höhe von drei 
Millionen Euro allein für das Jahr 2020 ermittelte.

Die Nachfrage dient dazu, den Umfang des Missbrauchs über die gesamte Zeit-
dauer ‒ von der Möglichkeit der Antragstellung auf Coronahilfen bis zum Zeit-
punkt der Kleinen Anfrage ‒ zu erfragen, wie auch die ergriffenen Maßnahmen 
der Landesregierung zur Überprüfung auf Rechtmäßigkeit der Anträge.

A n t w o r t

Mit Schreiben, vom 29. Juni 2021 beantwortet das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für 
Digitalisierung und Kommunen und dem Ministerium der Justiz und für Migrati-
on und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
die Kleine Anfrage wie folgt:

Der in der Kleinen Anfrage verwendete Begriff der „Soforthilfen“ wird seitens 
der Landesregierung dabei so ausgelegt, dass darunter sämtliche Corona-Hilfspro-
gramme bis zum heutigen Datum subsumiert werden und nicht nur das Programm 
„Soforthilfe Corona“, das in der ersten Pandemie-Welle von März bis Mai 2020 
aufgelegt wurde. Bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage wird somit auf die 
Corona-Hilfsprogramme Soforthilfe, Überbrückungshilfe I, II und III, Neustart-
hilfe, November- und Dezemberhilfe, Stabilisierungshilfe I und II sowie den Til-
gungszuschuss Corona Bezug genommen.
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1.  Wie haben sich die Fälle von zu Unrecht mit krimineller Intention beantragten 
und ausgezahlten Corona-Soforthilfen von Anfang der Möglichkeit der Antrag-
stellung bis zum Zeitpunkt der jetzigen Nachfrage entwickelt?

2.  In wie vielen Fällen kam es zu Ermittlungen bzw. Verurteilungen bei zu Unrecht 
erhaltenen Auszahlungen von Coronahilfen mit welchen Konsequenzen wie 
Rückzahlungen (bereits erhalten, noch offen), Strafverfahren, unterteilt nach 
Art der Strafen unter Nennung der jeweils gezahlten Gelder?

Zu 1. und 2.:

Die Fragen 1. und 2. werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gemein-
sam beantwortet.

Von der L-Bank wurden im Jahr 2020 insgesamt 320 Strafanzeigen wegen des 
Verdachts des Subventionsbetruges an das Landeskriminalamt (LKA) Baden-
Württemberg sowie 14 Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) gestellt. 
In Relation zu der Gesamtzahl der Anträge entspricht dies 0,06 Prozent. Diese 
320 Strafanzeigen umfassen ein Antragsvolumen von rund 6,5 Millionen Euro, 
durchschnittlich also rund 20.000 Euro pro gestellter Strafanzeige. In Relation 
zu den insgesamt ausgezahlten Fördermitteln entspricht dies 0,11 Prozent. Im 
Einzelnen verteilt sich der Gesamtbetrag auf folgende Corona-Hilfsprogramme:  
5,9 Mio. Euro auf Corona-Soforthilfen, 573.000 Euro auf Überbrückungshilfen 
sowie 19.000 Euro auf die Stabilisierungshilfe Corona für das Hotel- und Gast-
stättengewerbe.

Zwischen dem 1. Januar und dem 10. Juni 2021 wurden dem LKA Baden-Würt-
temberg im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme weitere 57 Strafanzeigen wegen 
Verdacht auf Subventionsbetrug zugeleitet. Weitere Geldwäscheverdachtsmeldun-
gen an die FIU wurden in diesem Zeitraum nicht getätigt. Insofern ist seitens der 
L-Bank eine rückläufige Entwicklung von mutmaßlich strafrechtlich relevanten 
Fällen festzustellen.

Bis zum 31. Mai 2021 wurden bei den baden-württembergischen Staatsanwalt-
schaften insgesamt 964 Ermittlungsverfahren gegen 1.186 Beschuldigte anhängig, 
deren Gegenstand jeweils der Verdacht der missbräuchlichen Antragstellung im 
Zusammenhang mit Anträgen auf Auszahlung von Corona-Hilfsprogrammen ist 
oder war.

Zu diesem Stichtag waren davon bei den Staatsanwaltschaften noch 373 Ermitt-
lungsverfahren anhängig. In 168 Ermittlungsverfahren hatte die Staatsanwalt-
schaft Anklage erhoben beziehungsweise Antrag auf Erlass eines Strafbefehls ge-
stellt. Davon sind zwischenzeitlich 68 Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen. 
In 14 Fällen wurde eine Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen, in 38 Fällen eine Geld-
strafe über 90 Tagessätze verhängt. In zwölf Strafverfahren erfolgte eine Verurtei-
lung zu einer Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wur-
de. In einem Fall erfolgte eine Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe. 
In einem weiteren Fall wurde ein Zuchtmittel verhängt. Zwei weitere Verfahren 
wurden im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens eingestellt.

Die Entwicklung der Anzahl der bei den Staatsanwaltschaften im Zusammen-
hang mit missbräuchlichen Antragstellungen von „Corona-Wirtschaftshilfen“ an-
hängig gewordenen Ermittlungsverfahren an ausgewählten Stichtagen, stellt sich 
wie folgt dar:

Stichtag   Ermittlungsverfahren
20. Januar 2021  741
14. September 2020 377
5. Mai 2020    7

Im Übrigen wird zur Entwicklung der Fälle mit krimineller Intention auf die Ant-
wort auf Frage 4. der Drucksache 16/8644 „Antrag der Abg. Nico Weinmann u. a. 
FDP/DVP – Ausnutzung der Corona-Soforthilfen durch gezielt betrügerische An-
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träge“ sowie die Antworten auf Frage 1. und 2. der Drucksache 16/8008 „Kleine 
Anfrage der Abg. Dr. Rainer Podeswa und Carola Wolle AfD – Überprüfung von 
Missbrauch bei Anträgen auf Corona-Soforthilfen im Land“ und die Antworten 
auf Frage 10. und 11. der Drucksache 16/8171 „Antrag der Abg. Daniel Rottmann 
u. a. AfD – Corona-Hilfspakete der Landesregierung – welche Erkenntnis gibt es 
zu Missbräuchen?“ verwiesen.

3.  Wie viele Opfer gab es im Zusammenhang mit gefälschten Internetseiten und 
-formularen für Corona-Hilfszahlungen, die mögliche Antragsteller getäuscht 
haben bzw. weiter täuschen sollen?

Zu 3.:

Bislang liegen bei Programmen des Landes Baden-Württemberg (Soforthilfe Co-
rona, Stabilisierungshilfe I und II, Tilgungszuschuss Corona) keine Erkenntnisse 
vor, dass mögliche Antragsteller mit gefälschten Internetseiten und -formularen 
systematisch getäuscht wurden. Dies ist unter anderem der Tatsache geschuldet, 
dass in diesen Programmen neben der Bewilligungsstelle L-Bank die Kammern 
des Landes zur Beratung und Vorbegutachtung der Anträge eingebunden waren 
und sind.

Für die Soforthilfe Corona wird im Übrigen auf Frage 6 der Drucksache 16/8644 
verwiesen.

Mit der bundesweiten, digitalen Antragsplattform des Bundes wird seit der Über-
brückungshilfe I (Juni 2020) ein noch höheres Sicherheitsniveau im Hinblick auf 
Missbrauchsprävention und Betrugsverhinderung gewährleistet. In diesem neuen 
bundesweiten Antragsprozess wurden viele Anregungen aus Baden-Württemberg 
aufgenommen. Beispielsweise können seither Anträge in der Überbrückungshil-
fe nur noch über authentifizierte „prüfende Dritte“ gestellt werden. Ferner sind 
Abgleiche mit weiteren bei der Finanzverwaltung hinterlegten Daten in den An-
tragsprozess eingebunden, sodass eine missbräuchliche Antragstellung verhindert 
wird. Darüber hinaus wird auf der Webseite vor möglichen Phishing-Mails ge-
warnt. 

Ermittlungsverfahren, deren Gegenstand die der Fragestellung zugrunde liegende 
Fallkonstellation ist, werden weder in den staatsanwaltschaftlichen Verfahrens-
registern gesondert gekennzeichnet noch in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
eigenständig erfasst, weshalb eine statistische Erhebung und Auswertung nicht 
möglich ist. 

Dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie liegen ebenfalls keine Statistiken in diesem 
Zusammenhang vor.

4.  Erfolgte nunmehr vor Auszahlung der Gelder ein Abgleich mit den Steuerun-
terlagen bzw. welche weiteren Kontrollen werden vor den Auszahlungen ange-
wendet?

Zu 4.:

Bezüglich der aktuellen Corona-Hilfsprogramme sind Art und Umfang der an-
wendbaren Sorgfaltspflichten nach §§ 10 ff. Geldwäschegesetz (GwG) durch die 
digitalisierten bzw. automatisierten Programme auf Bundesebene für die Bewil-
ligungsstellen wie die L-Bank größtenteils vorgegeben. Seitens der L-Bank wird 
im Rahmen des Fachverfahrens vor der Bewilligung und Auszahlung zur Identi-
fikation der Zuwendungsempfänger ein Abgleich mit den Daten der Finanzämter 
durchgeführt. Des Weiteren wird auch eine interne IBAN-Sperrliste sowie eine 
IBAN-Sperrliste des Bundes als präventive Sicherungsmaßnahme genutzt. Darü-
ber hinaus sind bei einer Vielzahl der aktuellen Corona-Hilfsprogramme zur Be-
stätigung relevanter Angaben Steuerberater/-innen, Steuerbevollmächtigte, Wirt-
schaftsprüfer/-innen, vereidigte Buchprüfer/-innen oder Rechtsanwältinnen und 



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 150

Rechtsanwälte in den Antragsprozess verpflichtend einzubinden. Dies war unter 
anderem ein Vorschlag, den Baden-Württemberg bereits im April 2020 an den 
Bund herangetragen hatte. Darüber hinaus wurde in den Programmen, die Ab-
schlagszahlungen vorsehen, bei Abschlagszahlungen über 50.000 Euro eine zu-
sätzliche manuelle Begutachtung vor der Auszahlung implementiert, die über die 
bisherige und weiterhin bestehende Vorprüfung hinausgeht. Seit Beginn findet 
außerdem in Verdachtsfällen ein unmittelbarer Datenabgleich zwischen Landes-
kriminalamt, regionalen Polizeipräsidien, Staatsanwaltschaften, der L-Bank und 
weiteren relevanten Stellen statt. Für die Soforthilfe Corona wird ergänzend auf 
die Drucksachen 16/8171, 16/8644 und 16/8008 verwiesen.

 5.  Auf welche Branchen schlüsseln sich inzwischen ‒ bis zur Beantwortung der 
Kleinen Anfrage ‒ die Antragsteller für Corona-Soforthilfen auf, unterteilt 
nach Sparten wie beispielsweise Friseure, Landwirte und Handwerker?

10.  In welcher Höhe gingen Unterstützungen aufgrund der Lockdowns an gesell-
schaftlich als eher „unmoralisch“ empfundene Branchen, wie Glückspiel und 
Prostitution (bitte detailliert aufschlüsseln unter Nennung der Anzahl der An-
träge und der Höhe der ausgezahlten Gelder über welchen Zeitraum)?

Zu 5. und 10.:

Die Fragen 5 und 10 werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gemein-
sam beantwortet.

Eine detaillierte Branchenaufschlüsselung der jeweiligen Corona-Hilfsprogram-
me ist der Anlage zu entnehmen.

Es werden die Corona-Hilfsprogramme Soforthilfe, Stabilisierungshilfe I und II, 
Tilgungszuschuss I, Überbrückungshilfe I, II und III, Neustarthilfe, November-
hilfe und Dezemberhilfe dargestellt. Die Daten variieren zwischen den einzelnen 
Programmen, da beispielsweise in der Soforthilfe die Branchenabfrage erst ab 
dem 9. April 2020 in die Antragsbearbeitung übernommen wurde. Für die Anträge 
vom 25. März bis 8. April 2020 kann die Aufteilung daher nur anhand einer Hilfs-
rechnung dargestellt werden.

Im Rahmen der Antragstellung der direkt beantragbaren Neustarthilfe des Bundes 
hat eine hohe Zahl der Antragsteller keine Branche angegeben. Diese werden in 
der Tabelle als „Branche unklar“ gelistet. 

6.  Auf welche Branchen entfallen die missbräuchlich beantragten Fälle von Coro-
nahilfen seit dem Beginn der Möglichkeit der Antragstellung (sofern möglich, 
mit prozentualer Angabe in Relation zum Gesamtbetrug)?

Zu 6.:

Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen der Landesregierung nicht vor. 
Eine Erhebung entsprechender Daten im Rahmen eines automatisierten Suchlaufs 
in den staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregistern ist nicht möglich, da darin die 
hierfür erforderlichen Informationen nicht erfasst werden. Angesichts des darge-
stellten Fallaufkommens und des damit verbundenen, unverhältnismäßig hohen 
Aufwands ist eine händische Aktenauswertung im Rahmen der Beantwortung 
einer parlamentarischen Anfrage nicht möglich.
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7.  Wie hat sich die Anzahl der Soforthilfe-Anträge seit Beginn der Möglichkeit der 
Antragstellung bis zum Datum der Nachfrage entwickelt bzw. in welcher Höhe 
erfolgten Auszahlungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Kriterien wie 
einmalige Auszahlung ohne Rückzahlung bzw. mit Rückzahlung?

8.  Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob eine Rückzahlung der Gelder er-
folgen muss und in welchen Zeiträumen?

Zu 7. und 8.:

Die Fragen 7. und 8. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Die Anzahl der Anträge in den jeweiligen Corona-Hilfsprogrammen wird in der 
folgenden Tabelle mit Stichtag 11. Juni 2021 dargestellt:

*  Anträge = Gesamtzahl Anträge; Volumen = Auszahlungsvolumen
**  Systemseitig wird nicht zwischen freiwilligen Rückzahlungen und Rückforderungen/Aufhe-

bungen unterschieden. 

Die betrachteten Corona-Hilfsprogramme sind Zuschussprogramme. Eine Rück-
zahlung der erhaltenen Gelder ist grundsätzlich nicht vorgesehen, soweit die rele-
vanten Angaben im Antrag richtig und vollständig waren sowie wahrheitsgemäß 
gemacht wurden. In bestimmten Fallkonstellationen kann es jedoch dazu kom-
men, dass der erhaltene Betrag teilweise oder vollständig zurückgezahlt werden 
muss. Im Falle einer betrügerischen Erschleichung von Fördermitteln jeglicher 
Art, vorsätzlich oder leichtfertig falschen Angaben sowie vorsätzlichem oder 
leichtfertigem Unterlassen einer Mitteilung von Änderungen müssen die Förder-
mittel vollständig zurückgezahlt werden. Neben diesen Gründen kann auch eine 
reguläre Rückzahlung im Rahmen der Schlussabrechnung notwendig sein. Sollte 
beispielsweise in den Überbrückungshilfen der tatsächliche Umsatzeinbruch in 
einem Fördermonat geringer ausfallen als der prognostizierte Umsatzeinbruch, so 
dass sich ein niedrigerer Erstattungsbetrag ergibt, sind zu viel gezahlte Zuschüsse 
nach Bescheid an die zuständige Stelle zurückzuzahlen. Die Frist der Schlussab-
rechnung hängt dabei von der Laufzeit des Förderprogramms ab. Grundsätzlich 
kann die Schlussabrechnung erst nach Ablauf des letzten Fördermonats erfolgen. 
Die Fristen für die einzelnen Programme sind den jeweiligen FAQ zu entnehmen.
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9.  In welcher Höhe werden die Corona-Soforthilfe-Gelder den Steuerzahler vo-
raussichtlich belasten, insbesondere zu erwartende Zahlungsausfälle, da mit 
der Dauer des Lockdowns (der für viele Bereiche zum Zeitpunkt der Kleinen 
Anfrage noch immer gilt) und dem Ende der Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht, sich Geschäftsschließungen nicht vermeiden lassen und infolgedessen 
Rückzahlungen unterbleiben?

Zu 9.:

Bislang sind 6,3 Milliarden Euro für die Corona-Hilfsprogramme von Bund und 
Land aufgewendet worden. Große Teile davon werden dem Land aus Bundesmit-
teln erstattet. Sicher kann nicht jedes Unternehmen durch diese Hilfsmaßnahmen 
gerettet werden. Die Corona-Hilfsprogramme leisten aber einen wichtigen Bei-
trag, um Unternehmen in den von der Pandemie besonders hart betroffenen Bran-
chen zu stabilisieren und eine beispiellose Insolvenzwelle im Land abzuwenden. 
Trotz Wiedereinführung der Insolvenzantragspflicht zum 1. Mai 2021 liegen die 
Insolvenzzahlen nach Auskunft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie aktuell niedriger als im Vergleichszeitraum vor der Pandemie.

Ob im Falle einer Insolvenz möglicherweise ein Rückforderungsanspruch der be-
reits gewährten Corona-Hilfsprogramme besteht, muss im Einzelfall geprüft wer-
den.

Dr. Hoffmeister-Kraut
Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus
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